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RS OGH 1990/10/10 2Ob581/90
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.10.1990

Norm

EheG §82

EheG §83

Rechtssatz

Auf Leistungen Dritter an einen Ehegatten, die für einen Hausbau verwendet wurden, daher nicht mehr klar

abgrenzbar und nicht gemäß § 82 Abs 1 Z 1 EheG von der Aufteilung ausgenommen sind, ist im Rahmen der Billigkeit

Bedacht zu nehmen. Eine Änderung des Aufteilungsschlüssels ergibt sich dadurch aber nicht.
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